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LANGE/HAPKA, FORTGESCHRITTENENKLAUSUR – ÖFFENTLICHES RECHT: ALLGEMEINES VERWAL-
TUNGSRECHT – WIE GEWONNEN, SO ZERRONNEN 

JuS 2022, 944 – Klausurbewertungsbogen 
In dieser Tabelle sind die Problemfelder der Klausur aufgeführt und mit Punkten versehen. Daneben befindet sich ein 
Feld, in das der Korrektor eintragen kann, warum seine Bewertung von der jeweiligen Höchstpunktzahl abweicht.  

Die Note kann von der Summe der erreichten Teilpunkte abweichen, da auch weitere Faktoren wie Sprache, 
Subsumtionstechnik, Argumentation etc. sowie auch die Behandlung der nicht als Problemfeld aufgeführten 
Rechtsfragen zu berücksichtigen sind. 

Ein Bewertungsbogen ist natürlich nur eine von vielen Benotungstechniken. In diesem Sinne ist die nachfolgende 
Tabelle nur ein unverbindlicher Vorschlag. Jeder Einzelne kann sie für die selbstkritische Prüfungsvorbereitung nutzen 
und mit ihrer Hilfe die Stärken und Schwächen der eigenen Klausurbearbeitung erkennen. 

Gliederung Problemfeld 
Punkte 

Begründung für Abweichung 
max. erreicht 

A I, II, III, B 
Differenzierung zw. (Rück-

nahme und Rückforderung) 
1   

C 

Strukturierter Prüfungsauf-
bau (Inzidentprüfung d. ur-
sprünglichen Bewilligungs-
bescheids); richtige Er-
mächtigungsgrundlage 

1   

C I 1 a 
Geltung des Vorbehalts des 

Gesetzes in der Leistungs-
verwaltung (str.) 

4   

C I 1 a cc 

P: Folgt aus einem Verstoß 
gg. Verwaltungsvorschriften 
die Rechtswidrigkeit der Be-
willigung? 

4   

C I 3 b 
Kein Vertrauensschutz bei 

arglistiger Täuschung 
2   

C I 3 d 

Rechtsfolge: Ermessen, P: 
§ 48 II a VwVfG 

Gerichtliche Überprüfung der 
behördl. Entscheidung (Gel-
tung des § 114 VwGO auch 
bei Ermessensdirektive u. 
intendiertem Ermessen) 

Ermessensfehlgebrauch bei 
sachfremden Motiven, aber 
unbeachtl. (Rechtsgedanke 
d. § 46 VwVfG) 

5   

C II 3 Erstattungsumfang 1   

 Summe:  18   

Punkt-
korrektur 

- Sprache, 
Subsumtionstechnik, 
Argumentation etc. 

- weitere Rechtsfragen 
- Gesamteindruck 

± 4   

  Note:    

Bemerkungen des Korrektors: 
   

 


